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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 411/J betreffend "Han-

dynutzung", welche die Abgeordneten Mag.a Karin Greiner, Kolleginnen und Kollegen am 

20. Dezember 2019 an meine Amtsvorgängerin richteten, stelle ich fest: 

Antwort zu den Punkten 1 und 2 der Anfrage: 

1. Wie viele Diensthandys sind in Ihrem Ressort im Einsatz? 

2. Um welche Gerätetypen handelt es sich (Aufschlüsselung nach Anzahl und Gerätetyp)? 

Zum Stichtag 20. Dezember 2019 waren in der Zentralleitung des Bundesministeriums für 

Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 373 Diensthandys im Einsatz, davon: 

 44x Apple iPhone   

 18x Huawei P Smart 2019 

 141x Huawei P20 Lite 

 78x Huawei P9 Lite 

 92x Samsung Galaxy 

Antwort zu den Punkten 3 bis 6, 9 bis 12, 15 und 21 bis 23 der Anfrage: 

3. Wem werden in Ihrem Ressort Diensthandys zur Verfügung gestellt? 

4. Bestehen Richtlinien für die Nutzung von Diensthandys und welchen Inhalt haben diese? 

5. Steht den Bediensteten Ihres Ressorts die Möglichkeit offen, (arbeitsmedizinische) Beratung 

in Hinblick auf die Folgen permanenter Erreichbarkeit in Anspruch zu nehmen? 

438/AB 1 von 4

vom 20.02.2020 zu 411/J (XXVII. GP)

www.parlament.gv.at



 

 

2019-0.000.046 2 von 4 

6. Welche Maßnahmen werden Ihrerseits als Dienstgeber getroffen, um die Einhaltung von 

Ruhezeiten sicherzustellen? 

9. Welche Kosten (inkl. Abschreibungen) entstanden seit ihrer Angelobung durch Beschädi-

gungen oder Fehlfunktionen von Diensthandys? 

10. Wie viele davon entstanden durch unsachgemäßen Gebrauch bzw. leichte oder grobe Fahr 

11. Wie viele Personen in Ihrem Ressort verfügen über mehr als ein Diensthandy? 

12. Welche Konditionen enthält der von Ihnen mit einem Mobilfunkbetreiber abgeschlossene 

Vertrag (Freiminuten, Freidaten, Geräteaustausch, etc.)? 

15. Werden andere Telefonkosten als jene von Diensthandys von Ihrem Ressort erstattet und 

wenn ja, in welcher Höhe war dies seit ihrer Angelobung der Fall? 

21. Welche Maßnahmen werden gesetzt, um die Sicherheit aller Geräte und der darauf befindli-

chen Daten zu garantieren (insb. Serverseitige Zugangsbeschränkungen etc.)? 

22. Welches war die teuerste Anschaffung eines Mobilgeräts seit ihrer Angelobung und zu wel-

chem Zweck erfolgte sie? 

23. Welches waren die höchsten monatlichen Verbindungsentgelte (inkl. Daten) für ein einzel-

nes Mobiltelefon seit ihrer Angelobung? 

Dazu ist auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 1386/J der XXVI. Gesetz-

gebungsperiode zu verweisen. 

Antwort zu den Punkten 7 und 8 der Anfrage: 

7. Welche Kosten entstanden seit ihrer Angelobung durch die Neuanschaffung von Diensthan-

dys?  

a. Um eine Aufschlüsselung nach Monaten wird gebeten. 

8. Wie viele davon entstanden für Sie selbst bzw. Mitarbeiterinnen Ihres Kabinetts? 

Die gesamten Kosten der Neuanschaffung von Diensthandys im Zeitraum vom Amtsantritt 

meiner Amtsvorgängerin bis zum 20. Dezember 2019 betrugen € 27.819,20. Für meine Amts-

vorgängerin und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres Kabinetts sind dabei keine Kosten 

angefallen. 

Antwort zu den Punkten 13 und 14 der Anfrage: 

13. Welche Kosten entstanden seit ihrer Angelobung insgesamt aus Verbindungsentgelten (inkl. 

Daten) für Diensthandys? 

a. Wir bitten um eine Aufschlüsselung nach Monaten und eine Unterscheidung zwischen 

Kosten für Datennutzung, Kosten für Roaming-Gebühren und Sonstigem. 

14. Wie viele davon entstanden für Sie selbst bzw. Mitarbeiterinnen Ihres Kabinetts? 
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Die gesamten Kosten aus Verbindungsentgelten für Diensthandys im Zeitraum vom Amtsan-

tritt meiner Amtsvorgängerin bis zum 20. Dezember 2019 betrugen € 49.614,43. Für meine 

Amtsvorgängerin sind dabei Kosten in Höhe von € 677,84, für die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter ihres Kabinetts Kosten in Höhe von € 1.804,62 angefallen. 

Antwort zu den Punkten 16 und 17 der Anfrage: 

16. Welche anderen und wie viele sonstige Mobilgeräte sind in Ihrem Ressort im Einsatz (Tab-

lets, Laptops, o.Ä.) (Anzahl aufgeschlüsselt nach Hersteller und Gerätetyp)? 

17. Wie viele dieser Geräte sind mit SIM-Karten ausgestattet? 

Es sind insgesamt 368 nicht mit SIM-Karten ausgestattete Notebooks im Einsatz, davon: 

296x HP EliteBook  

72x Lenovo Thinkpad  

 

Weiters sind 30 Tablets im Einsatz, von denen 27 mit SIM-Karten ausgestattet sind. Dabei 

handelt es sich um: 

1x Samsung Galaxy Tab 3 

1x Samsung Google Nexus 10 

28x Apple iPad  

Antwort zu Punkt 18 der Anfrage: 

18. Welche Kosten entstanden seit ihrer Angelobung durch die Neuanschaffung von sonstigen 

Mobilgeräten? (aufgeschlüsselt nach Gerätetypen und Monaten)? 

Die gesamten Kosten für die Neuanschaffung von sonstigen Mobilgeräten im Zeitraum vom 

Amtsantritt meiner Amtsvorgängerin bis zum 20. Dezember 2019 betrugen € 76.517,17. 

Antwort zu den Punkten 19 und 20 der Anfrage: 

19. Welche Kosten (inkl. Abschreibungen) entstanden seit ihrer Angelobung durch Beschädi-

gungen oder Funktionsstörungen von sonstigen mobilen Geräten? 

20. Wie viele davon entstanden durch unsachgemäßen Gebrauch bzw. leichte oder grobe Fahr-

lässigkeit? 

Darüber werden in meinem Ressort keine gesonderten Aufzeichnungen geführt. 
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Antwort zu Punkt 24 der Anfrage: 

24. Wie wäre die Beantwortung der obigen Fragen für den Bereich des Ihnen beigegebenen 

Staatssekretariats? 

Meiner Amtsvorgängerin wurde ebenso wie mir kein Staatssekretär beigegeben. 

Wien, am 20. Februar 2020 

Dr. Margarete Schramböck 

Elektronisch gefertigt 

 
 

 

4 von 4 438/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at




	Antwort zu den Punkten 1 und 2 der Anfrage:
	Antwort zu den Punkten 3 bis 6, 9 bis 12, 15 und 21 bis 23 der Anfrage:
	Antwort zu den Punkten 7 und 8 der Anfrage:
	Antwort zu den Punkten 13 und 14 der Anfrage:
	Antwort zu den Punkten 16 und 17 der Anfrage:
	Antwort zu Punkt 18 der Anfrage:
	Antwort zu den Punkten 19 und 20 der Anfrage:
	Antwort zu Punkt 24 der Anfrage:

		2020-02-20T07:24:17+0100
	Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2020-02-20T07:26:21+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




